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«Lokal-Nachrichten»: Was sind Betreu-
ungsgutsprachen? 
Mario Mutzner: Betreuungsgutspra-
chen sind finanzielle Entschädigungen 
an ältere Menschen, die noch zuhause 
wohnen, aber Unterstützung benötigen, 
sich diese aber nicht leisten können.   
 
Können Sie ein Beispiel geben? 
Karin Clemann: Ja, gerne. Die Betreu-
ungsgutsprachen umfassen zum Bei-
spiel Leistungen wie Hilfe im Haushalt, 
Unterstützung für Mahlzeiten und Mit-
tagstische, Begleit- und Besuchsdienste, 
Hilfe für Notrufsysteme, kleinere bau-
liche Anpassungen oder die Entlastung 
von betreuenden Angehörigen. 
 
Warum braucht es Betreuungsgutspra-
chen? 
Mario Mutzner: Kostenpflichtige Be-
treuungsleistungen müssen grössten-
teils durch die Nutzenden selbst getra-
gen werden. Diese Kosten sind für 
AHV-Rentnerinnen und -Rentner mit 
bescheidenen Einkommen und Ver-
mögen oft nicht tragbar, selbst wenn sie 
zum Bezug von Ergänzungsleistungen 
berechtigt sind. Die Betreuungsgut-
sprachen schliessen damit eine Lücke 
im Finanzierungssystem. 
 
Wer kann solche Betreuungsgutsprachen 
beantragen? 
Karin Clemann: AHV-Rentnerinnen 
und -Rentner mit Wohnsitz in der Ge-
meinde Muri bei Bern, welche Unter-
stützungsleistungen benötigen und die-
se nicht selbst finanzieren können, kön-
nen sich für eine Bedarfsabklärung 
melden. Detailliertere Informationen, 
zum Beispiel bezüglich der Einkom-
mens- und Vermögensgrenzen, sind 
bei der Fachstelle für Altersfragen, 
persönlich, telefonisch oder via Web-
site erhältlich (siehe Kasten). 

Ablauf Betreuungsgutsprachen 
 
AHV-Rentnerinnen und -Rentner mit Wohnsitz in der Gemeinde Muri bei Bern, welche Unterstützungsleistungen 
benötigen und diese nicht selbst finanzieren können, können sich für eine Bedarfsabklärung melden. Die Pro 
Senectute des Kantons Bern prüft mit den Antragstellenden den Bedarf. Wird ein Bedarf festgestellt, wird ein 
Antrag an die AHV-Zweigstelle der Gemeinde Muri bei Bern eingereicht, welche ihn prüft. Besteht ein finan-
zieller Bedarf, wird die Leistung durch die Gemeinde per Verfügung eröffnet. Die Antragstellenden können 
dann die Kopie der Rechnung der AHV-Zweigstelle einreichen, welche die Kosten (abzüglich eines Selbstbe-
haltes von 10%) an die Gesuchstellenden zurückerstattet. 
 
Das Anmeldeformular und detailliertere Informationen finden Sie auf der Website: www.altersfragen-muri.ch. 
Oder melden Sie sich direkt bei der Fachstelle für Altersfragen unter der Telefon-Nummer 031 530 13 41. 

Weshalb engagiert sich unsere Gemeinde 
für Betreuungsgutsprachen? 
Mario Mutzner: Die Gemeinde Muri 
bei Bern möchte allen Menschen ein 
gutes und selbstbestimmtes Altern er-
möglichen. Die Evaluation der Stadt 
Bern hat gezeigt, dass die Gutsprachen 

einen Beitrag zum Erhalt von Lebens-
qualität und Selbständigkeit im Alter 
leisten und die Pflegebedürftigkeit bzw. 
Eintritt ins Pflegeheim hinauszögern. 
Wir sind die zweite Gemeinde im Kan-
ton Bern, die Betreuungsgutsprachen 
ausrichtet.

Einführung von Betreuungsgutsprachen im Alter 

Hilfe und gute Betreuung 
im Alter 

Ältere Menschen wollen so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause wohnen 
und an der Gesellschaft teilhaben. Mit der Zeit brauchen sie Unterstützung unterschiedlichster Art. 
Kostenpflichtige Angebote können sich aber viele Menschen nicht leisten. Hier setzen die Betreuungs-

gutsprachen an. Im Interview mit den «Lokal-Nachrichten» erklären Karin Clemann, Leiterin 
der Fachstelle für Altersfragen und Mario Mutzner, Leiter der sozialen und präventiven Angebote 

der Gemeinde, die Betreuungsgutsprachen.

Karin Clemann (Leiterin Fachstelle für Altersfragen) und Mario Mutzner 
(Leiter Soziale Angebote und Prävention) vor der Fachstelle in der Bibliothek 
Gümligen. Bild: pp. Bild: pp
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